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zum Bebauungsplan der'Gemeinde '

A) Rechtsgjundlagen:
1. §§ 1 und 2. 8 und 9 des Bundesbangesetzes Tom

1960 (BGBl. IS.34i).
2. §§ 1 - 23 der Verordnung üQer die bauliche Nutzung der

G~~dstücke (Ben~tzungBTer~~dn~g) 'T~m 26. Juni 1962
(DGBI. I 1.'29) (BauNVO).

3. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durch-
führung des BBBuG Tom 27. Juni1961 (Ges.BI. 5.208).

4. §§ 1 - 3 der Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhalts .
(Planzeichen VO) 'Yom 19. Januar 1965 (BGBI. I 8.21).

5. §§ 'Abs. 1, 7, 9, 16 und til Abs. .i der Landésbauord-
nung vom 6. April 1964 (Ges.BI. 5.151) (LBO).

B) Festsetzungen:
I. Ärt der baulichen Nutzung

§ 1

Baugebiet
Der gesamte räumliche Geltungsbereich des BebauUDgsplanes ist
allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO.
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§ 2
Ausnahmen

Soweit in § 4 Aba. 3 BauNVO Ausnahmen Torgesehen aind, aind
diese Bestandteil des Bebau~gaplanes.

§ 3
Festsetzungen im Gestaltungsplan

Festsetzun¡en nach § 4 Abs. 4 BauNVO erfolgen durch Eintraguag
im Bebauungsplan

Heben- UDd Versorgungaanlagen
(1) Hebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO aind unter den

dort genannten Voraussetzungen zulässig.
(2) Versorgungsanlagen im Sinne des § tit Abs. 2 BanNV,O können

als Ausnahmen zugelassen verden.
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II. MaB der baulichen Nutzung

§ 5

Allgemeines
Daø Maß der baulichen'Nutzung wird beøtimmt durch Festsetzung
der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeøchoss ••

§ 6
Zuläaslgeø Maß der \aulichen Natzung

(1) Die Festsetzung der Grundflächenzahl und der Zahl der Voll-
ge.ehosse erfolgt durch Eintragung im Bebauungsplan.

(2) Die festgesetzte Zahl der Vollgeechosea ist zvingend.
(3) Von der Zahl der Vollgeschosse kann eine Ausnahme gemäß § 17

BanNVO nicht erteilt verden.

III. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

§ 7
Bauweisa

(1) Åls Bauwaise wird die offene Bauvei.e festgasetzt.
(2) Soweit im BebauUDgsplan Einzelhäaser, eingatragen sind, gilt

diese Eintra¡ang als Featsetzung gemäB § 22 Å~ø. 2 Satz 2

BauNVO.
(3) Für di. Stellung UDd die Firstrichtung der Gebäude Bowie für

die Daehfora aind die Eintragungen im BebauungBplan maßgebend.

./.

§ 8

Überbaubare Grundstücksflächen
(1) Die Festsetzuag Yon Stra'llengrenzungslinien, Balllinten•.

Baugr.nz.n und Bebauungstiefen erfolgt durch Eintraguag
im Bebauungaplan.

(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstüeksfläehen aind Neben-
anlagen im Sinne des §' 1~ BanNVO zulässig.
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IV. Baugesialtung

§ 9
Gestaltung der Bauten

(1) Die Grundrisse der Gebäude 801len ein langgestrecktes
Rechteck bilden. Dabei 8011 die Gebäudaläagsseite- bei
eingeschossigen Gebäudenin der Regel mindestens 9,00 m
und bei zweigesehossigen Gebäuden mindestens 11,00 .m
betragene

(2) Die Höhe der Gebäude darf bergseitsgemessen vom natür-
liohen Gelände bis zur Tranfe ~,oo m betragen.

(3) Die Sockalhöh. der Gebäud. (Oberkante Erdge·seho~fußboden)
ist möglichst niadrig zu haltanj .i. darf nicht mehr als
bergaeits 1,00 m betragen.

(~) Für die Daehneigungen sind die Eintragungen im Gestal-
tungsplan maßgebend.
Die Dachdeckungen sollen in der Regel mit engobierten
Ziegeln ausgeführt verden.

(5) Dachgaupen und Dachaufbautea !lindnur bei Gebänden mit
Steildach gestattet. Sie sind auf der Dachfläche .0 zu Ter-,
teilen, daß eine harmonische Wirkung entsteht UDd die Klar-
heit der Dachlorm nicht beeinträchtigt vird. In.keiaem Palle
darf die Gesamilänge der Dachgaupen bei Gebäuden mit Sattel-
dächern mehr ala ein Drittel der jeveiligen Seitealänge de.
Gebäud.a betragen. Die Höhe der Stirnseiten der Gaupen aoll,
im Rohbau svischen Dachfläche und UDterkanie der Sparren g.-
messen, nicht mehr als 0,90 m betragen. Dachgaupen und Dach-
aufbauten sind o. anzuordnen, daß die Trauf~ nicht unter-
brechen vird. Unierhalb der Dachgaupen müssen Illindestens
drei Ziegelreihen durchlaufen. Die Seiienvangen der Dach-
gaupen UDd Dachaufbanten aolleD in Farbe UDd ~8toff der
Dachdeckung angepaßt verden.
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§ 10
Nebengebäude und Garagen

(1) Die N_bengebäude 80llen in eine_ angemessenen GrößenTer-
hältnis' 1i0.lll Haupt'gebäud_ stehen uad sind mit diesem in
einen guten' baulichen ZU8ammenhang IiU bringen.

(2) Um gröBere Bauk.lrper liu·erhalt_n, .ind.die Garai-en liweier
benachbarter Grundstücke zu einem Baukörper-zu8ammenzu-
fassen.

(3) Nebengebäude .üsaen _ingeschosaia eratellt werden. Die
Traufhöh. darf höchstena J,50. betragen. Dachneigung und
Bedachuags_aterial Bollen dem Hauptgebäude entsprechen.

§ 11

Einfriedigungen
(1) Die Einfri_digungen der Grundatücke an öffentlichen straßen

und Plätzen sind für die einseinen Straßenzüge einheitlich
zu gestalten.
Geatatt_t .ind:

Sockel bis 0,30 Dl Höhe aus Naturstein oder Beton mit
quadratischem Drahtgeflecht im Rahmen an. Rohren oder
Vinkeleiaen mit Heckenhinterpflanzung.

Die Gesamthöhe der Einfriedigungen aolL,daa Milß Ton 1,00 •
nicht überschreiten.

(2) In bebauten straßenzügen (Baulücken) sind die Einfriedi-
gungen denen der Nachbargruadstücke anzupas.en.

(3) Die Verwendung Ton Stacheldraht als Einfriedigung ist nicht
ge.tatt_t.

./.

§ 12

Grundstücksgestaltung Wld Vorgärten
(1) Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück aind 80 durch-

zuführen, daß die gegebenen natürlichen GeländeTerhältnisø_
möglichst wenig beeinträchtigt verden. Die ~eländeTerhält-
nisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu berücks.ichtigen•
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(2) Vergärtdn aind nach Erstellung der Gebäude als Zier-
gärten oder Raøén11äehen anzulegen und zu unterhalten.
Bei Anpflanzung Ton Bäumen und Sträuchern 80l1en bed en-
'ständige Gehölze Tervendet werden.

(3) Vorplätze ~üssen planiert und befestigt werden.

§ 13
Ausnahmen nad Befreiungen'

Für Ausnahmen und Øefreiungen ~on den Festsetzungen des Be-
bauungøplaneø und den Bebauungsvorschriften gilt § '1 BBauG.

Ober8chopfheim, den • • • • • • • • • • • 1966
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